
Auszug 
 

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und 
zur Regelung der Krankenhauspflegesätze 
– Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) – 

 
 

§ 2 
 

Begriffsbestimmungen 
 
 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 
 
1. Krankenhäuser 
 
Einrichtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder 
Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird 
und in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden können, 
 
1a. mit den Krankenhäusern notwendigerweise verbundene Ausbildungsstätten staatlich aner-

kannte Einrichtungen an Krankenhäusern zur Ausbildung für die Berufe 
 
a) Ergotherapeut, Ergotherapeutin, 
 
b) Diätassistent, Diätassistentin, 
 
c) Hebamme, Entbindungspfleger, 
 
d) Krankengymnast, Krankengymnastin, Physiotherapeut, Physiotherapeutin 
 
e) Gesundheits- und Krankenpflegerin, Gesundheits- und Krankenpfleger, 
 
f) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, 
 
g) Krankenpflegehelferin, Krankenpflegehelfer, 
 
h) medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent, medizinisch-technische Laboratoriums-

assistentin, 
 
i) medizinisch-technischer Radiologieassistent, medizinisch-technische Radiologieassistentin, 
 
j) Logopäde, Logopädin, 
 
k) Orthoptist, Orthoptistin, 
 
l) medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik, medizinischtechnische Assistentin 

für Funktionsdiagnostik, 
 
wenn die Krankenhäuser Träger oder Mitträger der Ausbildungsstätte sind, 
 



2. Investitionskosten 
 
a) die Kosten der Errichtung (Neubau, Umbau, Erweiterungsbau) von Krankenhäusern und der 

Anschaffung der zum Krankenhaus gehörenden Wirtschaftsgüter, ausgenommen der zum 
Verbrauch bestimmten Güter (Verbrauchsgüter), 

 
b) die Kosten der Wiederbeschaffung der Güter des zum Krankenhaus gehörenden Anlagever-

mögens (Anlagegüter);  
 
zu den Investitionskosten gehören nicht die Kosten des Grundstücks, des Grundstückserwerbs, 
der Grundstückserschließung sowie ihrer Finanzierung sowie die Kosten der Telemati-
kinfrastruktur gemäß § 291 a Abs. 7 Satz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 
 
3. für die Zwecke dieses Gesetzes den Investitionskosten gleichstehende Kosten 
 
a) die Entgelte für die Nutzung der in Nummer 2 bezeichneten Anlagegüter, 
 
b) die Zinsen, die Tilgung und die Verwaltungskosten von Darlehen, soweit sie zur Finanzierung 

der in Nummer 2 sowie in Buchstabe a bezeichneten Kosten aufgewandt worden sind, 
 
c) die in Nummer 2 sowie in den Buchstaben a und b bezeichneten Kosten, soweit sie gemein-

schaftliche Einrichtungen der Krankenhäuser betreffen, 
 
d) Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) für die in Nummer 2 genannten Wirtschaftsgüter, 
 
e) Kosten der in Nummer 2 sowie in den Buchstaben a bis d bezeichneten Art, soweit sie die mit 

den Krankenhäusern notwendigerweise verbundenen Ausbildungsstätten betreffen und nicht 
nach anderen Vorschriften aufzubringen sind, 

 
4. Pflegesätze 

 
die Entgelte der Benutzer oder ihrer Kostenträger für stationäre und teilstationäre Leistungen 
des Krankenhauses, 

 
5. pflegesatzfähige Kosten: 
 

die Kosten des Krankenhauses, deren Berücksichtigung im Pflegesatz nicht nach diesem Ge-
setz ausgeschlossen ist. 

 
 
 



§ 17a 
 

Finanzierung von Ausbildungsstätten und Ausbildungsvergütungen 
 
(1) Die Kosten der in § 2 Nr. 1a genannten Ausbildungsstätten und die Mehrkosten der Ausbil-
dungsvergütungen sind nach Maßgabe der folgenden Vorschriften durch Zuschläge zu finanzie-
ren, soweit diese Kosten nach diesem Gesetz zu den pflegesatzfähigen Kosten gehören und 
nicht nach anderen Vorschriften aufzubringen sind; der von dem jeweiligen Land finanzierte Teil 
der Ausbildungskosten ist in Abzug zu bringen. Bei der Ermittlung der Mehrkosten der Ausbil-
dungsvergütung sind Personen, die in der Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege ausgebildet 
werden, im Verhältnis 7 zu 1 auf die Stelle einer in diesen Berufen voll ausgebildeten Person 
anzurechnen; ab dem 1. Januar 2005 gilt das Verhältnis von 9,5 zu 1. Personen, die in der 
Krankenpflegehilfe ausgebildet werden, sind im Verhältnis 6 zu 1 auf die Stelle einer voll ausge-
bildeten Person nach Satz 2 anzurechnen. 
 
(2) Mit dem Ziel, eine sachgerechte Finanzierung sicherzustellen, schließen 
 
1. die Vertragsparteien nach § 17b Abs. 2 Satz 1 auf Bundesebene eine Rahmenvereinbarung 

insbesondere über die zu finanzierenden Tatbestände, die zusätzlichen Kosten auf Grund 
der Umsetzung des Gesetzes über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung ande-
rer Gesetze und über ein Kalkulationsschema für die Verhandlung des Ausbildungsbudgets 
nach Absatz 3; 

 
2. die in § 18 Abs. 1 Satz 2 genannten Beteiligten auf Landesebene ergänzende Vereinbarun-

gen insbesondere zur Berücksichtigung der landesrechtlichen Vorgaben für die Ausbil-
dungsstätten und zum Abzug des vom Land finanzierten Teils der Ausbildungskosten, bei 
einer fehlenden Vereinbarung nach Nummer 1 auch zu den dort möglichen Vereinbarungs-
inhalten. 

 
Die Vereinbarungen nach Satz 1 sind bei der Vereinbarung des Ausbildungsbudgets nach Ab-
satz 3 zu beachten. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 1 nicht zu Stande, entscheidet auf 
Antrag einer Vertragspartei bei Satz 1 Nr. 1 die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 und bei Satz 1 
Nr. 2 die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1. 
 
(3) Bei ausbildenden Krankenhäusern vereinbaren die Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 für 
einen zukünftigen Zeitraum (Vereinbarungszeitraum) ein krankenhausindividuelles Ausbildungs-
budget, mit dem die Ausbildungsstätten und die Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen finan-
ziert werden; § 11 Abs. 2 des Krankenhausentgeltgesetzes gilt entsprechend. Sie stellen dabei 
Art und Anzahl der voraussichtlich belegten Ausbildungsplätze sowie die Höhe der zusätzlich zu 
finanzierenden Mehrkosten für Ausbildungsvergütungen fest. Das Budget soll die Kosten der 
Ausbildungsstätten bei wirtschaftlicher Betriebsgröße und Betriebsführung decken. Die für den 
Vereinbarungszeitraum zu erwartenden Kostenentwicklungen einschließlich der zusätzlichen 
Kosten auf Grund der Umsetzung des Gesetzes über die Berufe in der Krankenpflege und zur 
Änderung anderer Gesetze sind zu berücksichtigen. Ab dem Jahr 2010 sind bei der Vereinba-
rung des Ausbildungsbudgets auch die Richtwerte nach Absatz 4b zu berücksichtigen. Soweit 
Richtwerte nicht vereinbart oder nicht durch Rechtsverordnung vorgegeben sind, vereinbaren 
die Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 entsprechende Finanzierungsbeträge im Rahmen des 
Ausbildungsbudgets. Es ist eine Angleichung der krankenhausindividuellen Finanzierungsbeträ-
ge an die Richtwerte oder im Falle des Satzes 6 eine Angleichung der Finanzierungsbeträge im 
Land untereinander anzustreben; dabei sind krankenhausindividuelle Abweichungen des vom 
Land finanzierten Teils der Ausbildungskosten zu berücksichtigen. Soweit erforderlich schließen 
die Vertragsparteien Strukturverträge, die den Ausbau, die Schließung oder die Zusammenle-



gung von Ausbildungsstätten finanziell unterstützen und zu wirtschaftlichen Ausbildungsstruktu-
ren führen; dabei ist Einvernehmen mit der zuständigen Landesbehörde anzustreben. Die Aus-
bildung in der Region darf nicht gefährdet werden. Soweit eine Ausbildungsstätte in der Region 
erforderlich ist, zum Beispiel weil die Entfernungen und Fahrzeiten zu anderen Ausbildungsstät-
ten nicht zumutbar sind, können auch langfristig höhere Finanzierungsbeträge gezahlt werden; 
zur Prüfung der Voraussetzungen sind die Vorgaben zum Sicherstellungszuschlag nach § 17b 
Abs. 1 Satz 6 und 7 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 des Krankenhausentgeltgesetzes entspre-
chend anzuwenden. Weicht am Ende des Vereinbarungszeitraums die Summe der Zahlungen 
aus dem Ausgleichsfonds nach Absatz 5 Satz 5 und den verbleibenden Abweichungen nach 
Absatz 6 Satz 5 oder die Summe der Zuschläge nach Absatz 9 Satz 1 von dem vereinbarten 
Ausbildungsbudget ab, werden die Mehr- oder Mindererlöse vollständig über das Ausbildungs-
budget des nächstmöglichen Vereinbarungszeitraums ausgeglichen. Steht bei der Verhandlung 
der Ausgleichsbetrag noch nicht fest, sind Teilbeträge als Abschlagszahlungen auf den Aus-
gleich zu berücksichtigen. 
 
(4) Das Ausbildungsbudget für das Jahr 2005 wird bei ausbildenden Krankenhäusern auf der 
Grundlage der Kosten der Ausbildungsstätten und der Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen 
für das Jahr 2004 ermittelt. Zusätzlich werden die für das Jahr 2005 zu erwartenden Verände-
rungen, insbesondere bei Zahl und Art der Ausbildungsplätze und Ausbildungsverträge sowie 
Kostenentwicklungen, berücksichtigt. Die bisher im Krankenhausbudget enthaltenen Ausbil-
dungskosten werden zum 1. Januar 2005 aus dem Krankenhausbudget ausgegliedert (§ 4 Abs. 
2 Nr. 1 Buchstabe g des Krankenhausentgeltgesetzes); dabei ist die Höhe der Kosten nach Satz 
1 für das Jahr 2004 zu Grunde zu legen. Eine Fehlschätzung der nach Satz 1 auszugliedernden 
Kosten ist bei der Budgetvereinbarung für das Jahr 2006 als Berichtigung des Erlösbudgets 
2005 und mit entsprechender Ausgleichszahlung für das Jahr 2005 zu berücksichtigen. 
 
(4a) Der Krankenhausträger hat den anderen Vertragsparteien rechtzeitig vor den Verhandlun-
gen Nachweise und Begründungen insbesondere über Art und Anzahl der voraussichtlich beleg-
ten Ausbildungsplätze, die Kosten der Ausbildungsstätten, die Höhe der zusätzlich zu finanzie-
renden Mehrkosten für Ausbildungsvergütungen, für die Höhe der nach Absatz 4 durchzufüh-
renden Ausgliederung des Ausbildungsbudgets aus dem Krankenhausbudget und für die Ver-
einbarung von Zuschlägen nach Absatz 6 vorzulegen sowie im Rahmen der Verhandlungen 
zusätzliche Auskünfte zu erteilen. 
 
(4b) Als Zielwert für die Angleichung der krankenhausindividuellen Finanzierungsbeträge nach 
Absatz 3 Satz 6 ermitteln die Vertragsparteien nach § 17b Abs. 2 Satz 1 jährlich für die einzel-
nen Berufe nach § 2 Nr. 1a die durchschnittlichen Kosten je Ausbildungsplatz in den Ausbil-
dungsstätten und die Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen und vereinbaren für das folgende 
Kalenderjahr entsprechende Richtwerte unter Berücksichtigung zu erwartender Kostenentwick-
lungen; die Beträge können nach Regionen differenziert festgelegt werden. Zur Umsetzung der 
Vorgaben nach Satz 1 entwickeln die Vertragsparteien insbesondere unter Nutzung der Daten 
nach § 21 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c des Krankenhausentgeltgesetzes und von Daten aus einer 
Auswahl von Krankenhäusern und Ausbildungsstätten, die an einer gesonderten Kalkulation 
teilnehmen, jährlich schrittweise das Verfahren zur Erhebung der erforderlichen Daten und zur 
Kalkulation und Vereinbarung von Richtwerten. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 1 nicht 
zustande, kann das Bundesministerium für Gesundheit das Verfahren oder die Richtwerte durch 
eine Rechtsverordnung nach § 17b Abs. 7 vorgeben. 
 
(5) Mit dem Ziel, eine Benachteiligung ausbildender Krankenhäuser im Wettbewerb mit nicht 
ausbildenden Krankenhäusern zu vermeiden, vereinbaren die in § 18 Abs. 1 Satz 2 genannten 
Beteiligten auf Landesebene 



1. erstmals für das Jahr 2006 einen Ausgleichsfonds in Höhe der von den Krankenhäusern im 
Land angemeldeten Beträge (Sätze 3 und 4), 

 
2. die Höhe eines Ausbildungszuschlags je voll- und teilstationärem Fall, mit dem der Aus-

gleichsfonds finanziert wird, 
 
3. die erforderlichen Verfahrensregelungen im Zusammenhang mit dem Ausgleichsfonds und 

den in Rechnung zu stellenden Zuschlägen, insbesondere Vorgaben zur Verzinsung ausste-
hender Zahlungen der Krankenhäuser mit einem Zinssatz von 8 vom Hundert über dem Ba-
siszins nach § 247 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

 
Der Ausgleichsfonds wird von der Landeskrankenhausgesellschaft errichtet und verwaltet; sie 
hat über die Verwendung der Mittel Rechenschaft zu legen. Zur Ermittlung der Höhe des Aus-
gleichsfonds melden die ausbildenden Krankenhäuser die jeweils nach Absatz 3 oder 4 für das 
Vorjahr vereinbarte Höhe des Ausbildungsbudgets sowie Art und Anzahl der Ausbildungsplätze 
und die Höhe des zusätzlich zu finanzierenden Mehraufwands für Ausbildungsvergütungen; im 
Falle einer für den Vereinbarungszeitraum absehbaren wesentlichen Veränderung der Zahl der 
Ausbildungsplätze oder der Zahl der Auszubildenden kann ein entsprechend abweichender Be-
trag gemeldet werden. Soweit Meldungen von Krankenhäusern fehlen, sind entsprechende Be-
träge zu schätzen. Die Landeskrankenhausgesellschaft zahlt aus dem Ausgleichsfonds den 
nach Satz 3 gemeldeten oder nach Satz 4 geschätzten Betrag in monatlichen Raten jeweils an 
das ausbildende Krankenhaus. 
 
(6) Der Ausbildungszuschlag nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 wird von allen nicht ausbildenden 
Krankenhäusern den Patienten oder Patientinnen oder deren Sozialleistungsträger in Rechnung 
gestellt. Bei ausbildenden Krankenhäusern wird der in Rechnung zu stellende Zuschlag verän-
dert, soweit der an den Ausgleichsfonds gemeldete und von diesem gezahlte Betrag von der 
Höhe des nach Absatz 3 oder 4 vereinbarten Ausbildungsbudgets abweicht. Die sich aus dieser 
Abweichung ergebende Veränderung des Ausbildungszuschlags und damit die entsprechende 
Höhe des krankenhausindividuellen, in Rechnung zu stellenden Ausbildungszuschlags wird von 
den Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 vereinbart. Alle Krankenhäuser haben die von ihnen in 
Rechnung gestellten Ausbildungszuschläge in der nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 festgelegten Höhe 
an den Ausgleichsfonds abzuführen; sie haben dabei die Verfahrensregelungen nach Absatz 5 
Satz 1 Nr. 3 einzuhalten. Eine Erlösabweichung zwischen dem in Rechnung gestellten kranken-
hausindividuellen Zuschlag nach Satz 3 und dem abzuführenden Zuschlag verbleibt dem ausbil-
denden Krankenhaus. 
 
(7) Das Ausbildungsbudget ist zweckgebunden für die Ausbildung zu verwenden. Der Kranken-
hausträger hat für die Budgetverhandlungen nach Absatz 3 eine vom Jahresabschlussprüfer 
bestätigte Aufstellung für das abgelaufene Jahr über die Einnahmen aus dem Ausgleichsfonds 
und den in Rechnung gestellten Zuschlägen, über Erlösabweichungen zum vereinbarten Ausbil-
dungsbudget und über die zweckgebundene Verwendung der Mittel vorzulegen. 
 
(8) Kommt eine Vereinbarung nach den Absätzen 3 und 4 oder eine Vereinbarung nach Absatz 
5 zur Höhe des Ausgleichsfonds, den Ausbildungszuschlägen und den Verfahrensregelungen 
nicht zu Stande, entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1 
innerhalb von sechs Wochen. Die Genehmigung der Vereinbarung oder die Festsetzung der 
Schiedsstelle ist von einer der Vertragsparteien bei der zuständigen Landesbehörde zu beantra-
gen. Gegen die Genehmigung ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Ein Vorverfahren findet 
nicht statt; die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. 



 
(9) Kommt die Bildung eines Ausgleichsfonds nach Absatz 5 nicht zu Stande, werden die Aus-
bildungsbudgets nach Absatz 3 oder 4 durch einen krankenhausindividuellen Zuschlag je voll- 
und teilstationärem Fall finanziert, der den Patienten oder Patientinnen oder deren Sozialleis-
tungsträger in Rechnung gestellt wird. Ist zu Beginn des Kalenderjahres dieser Zuschlag kran-
kenhausindividuell noch nicht vereinbart, wird der für das Vorjahr vereinbarte Zuschlag nach 
Satz 1 oder der für das Vorjahr geltende Zuschlag nach Absatz 6 Satz 2 und 3 weiterhin in 
Rechnung gestellt; § 15 Abs. 1 und 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes ist entsprechend 
anzuwenden. Um Wettbewerbsverzerrungen infolge dieser Ausbildungszuschläge zu vermei-
den, werden für diesen Fall die Landesregierungen ermächtigt, durch Rechtsverordnung einen 
finanziellen Ausgleich zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Krankenhäusern und Vor-
gaben zur Abrechnung der entsprechenden Zuschläge für die Jahre vorzugeben, für die ein 
Ausgleichsfonds nicht zu Stande gekommen ist. Die Landesregierungen in Ländern, in denen 
eine entsprechende Rechtsverordnung nach Absatz 10 in der bis zum 31. Dezember 2004 gel-
tenden Fassung bereits für das Jahr 2004 besteht, werden ermächtigt, diese auch für das Jahr 
2005 zu erlassen. 
 
(10) Kosten der Unterbringung von Auszubildenden sind nicht pflegesatzfähig, soweit die Ver-
tragsparteien nach § 18 Abs. 2 nichts anderes vereinbaren. Wird eine Vereinbarung getroffen, 
ist bei ausbildenden Krankenhäusern der Zuschlag nach Absatz 6 Satz 3 entsprechend zu erhö-
hen. Der Erhöhungsbetrag verbleibt dem Krankenhaus. 
 
(11) Für ausbildende Krankenhäuser, die der Bundespflegesatzverordnung unterliegen, gilt § 21 
des Krankenhausentgeltgesetzes mit der Maßgabe, dass die Daten nach Absatz 2 Nr. 1 Buch-
stabe a und c zu übermitteln sind. 


